




bauart Stauraumkanal Hitzenau festgelegt
Weil die wasserrechtliche Genehmigung (Regenüberlauf) 
für den Ortsteil Hitzenau abgelaufen ist und das jetzige 
Entwässerungssystem nicht mehr den rechtlichen Vorgaben 
entspricht, muss am Ortsende von Hitzenau ein neuer 
Stauraumkanal gebaut werden.

In Anwesenheit von Herrn Desch jun. erläuterte der 
Bürgermeister die vom gleichnamigen Ing. Büro ausgearbeiteten 
Varianten:

Variante 1 beschreibt eine geteilte Ausführung im Ei-Profil DN 
1300, die im Bereich der Querung des Regenwasserablaufs aus 
dem Bereich Hitzenau-Ost unterbrochen und im Anschluss 
daran auf die erforderliche Länge von 47 m weitergeführt wird. 
Der errechnete Stauraum wird mit 55 m³ angegeben.
Kosten ca. 150.000 Euro netto

Variante 2 sieht den kompletten Stauraumkanal erst nach der 
Querung des best. Regenwasserablaufs vor, wodurch sich ein 
Stauraum von 55 m³ auf einer Länge von 45 m ergibt.
Kosten ca. 157.000 Euro netto

Bei beiden Varianten laufen praktisch keine zusätzlichen 
Betriebskosten auf (selbstreinigend), lediglich turnusmäßige 
Sichtkontrolle und Funktionsprüfung der Drosselklappe sind 
empfehlenswert.

Variante 3 sieht ein Regenüberlaufbecken mit 55 m³ Volumen 
südlich des bebauten Grundstücks am Ortseingang vor. Hierzu 
ist anzumerken, dass der technische und materielle Aufwand 
wesentlich höher anzusetzen ist (Pumpen, Steuerung usw.). 
Außerdem müsste der bestehende Schmutzwasserkanal mit 
Anbindung nach Süden verlegt werden.
Kosten ca. 190.000 Euro netto

Der Gemeinderat entscheid sich für Variante 1, die auch im 
Vorfeld mit dem Wasserwirtschaftsamt abgesprochen wurde. 
Vor der Antragstellung soll jedoch geprüft werden, ob die 
Möglichkeit einer Verlegung des Stauraumkanals in die westlich 
an die Hauptstraße angrenzenden Wiese möglich ist.

Zuwendung für breitbanderschließung

Die Regierung von Niederbayern fördert lt. Bescheid vom 
19.07.2011 den Ausbau der Breitbanderschließung in Form von 
Verlegung eines Glasfaserkabels.

Die Kostenzusammenstellung sieht wie folgt aus:
Zuwendungsfähige Ausgaben 356.300
Zuwendung Landesmittel 100.000
eigenmittel der gemeinde 256.300

breitbanderschließung: Kooperationsvertrag mit telekom 
zugestimmt

Die Telekom hat zwischenzeitlich den Kooperationsvertrag der 
Gemeinde zur Unterzeichnung vorgelegt. 
Inhalte daraus:

Ausbaugebiet: 
Festnetz Kirchdorf, Machendorf, Stölln, Berg und Hitzenau. 

Garantierte Leistung: 
bis Ramerding = 6 Mbit/s bis 16 Mbit/s; südlich Ramerding = 2 
bis 6 Mbit/s

Leistungen Telekom: 
Breitbandversorgung im Ausbaugebiete innerhalb von 12 
Monaten nach Vertragsunterzeichnung mit Zeitklausel „soweit 
Probleme bei der technischen Realisierung, bei den Vorlieferanten 
oder bei der Wege- und Standortsicherung auftreten“. 
Gemeinde könnte einseitig vom Vertrag zurücktreten, soweit 
der Ausbau nicht innerhalb von 18 Monaten realisiert ist.

Vergütung: 
308.800 € für Ausbau „Kirchdorf“ und 47.500 € für Ausbau 
„Hitzenau“.

Fälligkeiten: 
25 % nach Abschluss der Wegesicherung, 25 % nach Abschluss 
Tiefbauarbeiten (Glasfaser eingezogen), Restzahlung nach 
Herstellung Verfügbarkeit im Ausbaugebiet. 

Eigentum/Rechte: 
Die Gemeinde erhält durch die Zahlung keinerlei Rechte 
an den technischen Anlagen der Telekom und keine 
Eigentumsbefugnisse

Leistungsbeschreibung: 
Glasfaser bis Kabelverzweiger (KVz); KVz-Ausbau mit Outdoor-
DSLAM; 
Einsatz VDSL-Technik

Vertragsverhältnis Endkunde: 
AGB Call & Surf Basic, Comfort und Comfort Plus sowie 
Comfort Plus VDSL

Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem Bürgermeister die 
Befugnis den Vertrag zu unterzeichnen.

bauanträge
Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu folgenden 
Baugesuchen:

•  Ausbau bestehendes Dachgeschoss, Errichtung einer   
 Terrassenüberdachung, Neubau Holz- und Gerätelager in
  Machendorf, Bahnweg 13, durch Frau Schmalhofer   
 Cornelia, 
• Errichtung einer Schwimmbadüberdachung, Neubau eines  
 Geräte- und Holzlagers in Machendorf ,Bahnweg 12, durch  
 Herrn Eichner Rudolf,  
• Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Wohnhauses   
 in Ritzing, Alter Pfarrhof, auf dem Grundstück Fl. Nr.   
 1095/Teilfläche, durch Loher Andreas, Seibersdorfer Str.6
• Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer    



 Produktionshalle, von-Siemens-Straße, Fl.Nr. 664/2   
 Teilfläche, durch die Gemeinde Kirchdorf a.Inn

aufhebung von bebauungsplänen

Die Bebauungspläne Ritzing vom 01.07.1963 und Kirchdorf-
Dobl vom 31.01.1966 wurden nach vorliegender Aktenlage nie 
umgesetzt. Aus diesem Grund erging seitens der Verwaltung 
der Vorschlag, die Bebauungspläne aufzuheben. Der hierzu 
benötigten Satzung stimmte der Gemeinderat zu.

Satzung zur Änderung geltungsbereich bebauungspläne

Bei der Vielzahl an Bebauungsplänen kam es in der Vergangenheit 
immer wieder zu gewissen Überschneidungen hinsichtlich des 
Geltungsbereiches.

Um künftig diese Problematik auszuschließen wurden sämtliche 
Bebauungspläne überarbeitet und die notwendigen Änderungen 
in einer Satzung zusammengefasst. Der Gemeinderat stimmte 
der Satzung zu.

Denkmalliste: baudenkmäler und bodendenkmäler

Mit einer umfangreichen Denkmalliste hatte sich der GR in seiner 
Sitzung zu befassen. Dabei ging es um die Zustimmung von 
Streichungen, Neuaufnahmen und Änderungen. Im Einzelnen 
ergingen folgende nennenswerte Beschlüsse:

Zustimmung erging zur Streichung folgender Objekte aus der 
Denkmalliste:
Ecken 14: Bauernhaus in Hinterharpfing, Eckener Straße 
1a/Waldstraße 49 (Wohnstallhaus abgebrochen), Kapelle in 
Hitzenau (durch Neubau ersetzt – Kapelle Schick) 

Zustimmung zur Aufnahme der folgenden Bodendenkmäler:
Nähe Buchnerweg/nördl. KR PAN 23, Bergham/südlich 
Schanzenweg, Seibersdorf nördl. KR PAN 23, westlich Ritzing 
/ Landwirtschaftsfläche, Stölln / bereits im Flächennutzungsplan 
erfasst, Armeding/ Machendorf  / bereits im F-Plan erfasst, 
nördlich Machendorf / dürfte gdl. Planungen nicht berühren 
/ berührt evtl. geplante Straße von Hitzenau nach Atzing, 
nordwestlich Zollhaus / außerhalb Flächennutzungsplan, 
Deindorf / landwirtschaftliche Nutzung, Schwedenschanze / 
im Bereich Bergham Flächen zurückgenommen, Kirche Ritzing 
/ unterirdische Kirchenteile, Römerstraße im Harter Forst, 
Stadlecker Kapelle (Außenbereich; ohne geplante Entwicklung), 
Stadleck / Jagdschloss Jägerlust (Außenbereich; ohne geplante 
Entwicklung)

Ablehnung folgender neu zu erfassender Bereiche:
Seibersdorf / Nähe Schloss, Gstetten / Kiesabbau K9 / kann 
Abbau unmöglich machen, GE Atzing II / Fläche bereits im 
Zuge Bauleitplanverfahren freigelegt und freigegeben / neuer 
Umgriff nicht nachvollziehbar, Schloß Ritzing / Umgriff zu 
groß; nicht nachvollziehbar, Seibersdorf, Kirchdorfer Straße / 
Umgriff zu groß / Fläche müsste genauer eingegrenzt werden, 
Bierstraße / Hauptstraße bis westl. Seniorenheim / Umgriff zu 
groß / nicht nachvollziehbar, südlich Heraklith Werksgelände; 
früher Auffüllgelände für  Produktionsabfälle; evtl. verfallene 
Bunkeranlagen aus 2. Weltkrieg im Hangbereich, Teile des 
Kieswerks Pinzl in Berg und Umgriff um Kirche in Kirchdorf.

Kinderwallfahrt der Seibersdorfer 

Fast schon zur Tradition ist sie geworden, die Kinderwallfahrt der 
Seibersdorfer Kinder- und Jugendgruppe. Seit ein paar Jahren ist 
sie ein fester Bestandteil des Jahresprogramms und findet meist 
in der letzten Gruppenstunde vor den Sommerferien statt. Auch 
heuer nahm sich die Gemeindereferentin Martina Brummer 

wieder Zeit und gab der Wallfahrt den entsprechenden 
kirchlichen Rahmen.
Treffpunkt war um 17.00 Uhr vor dem Feuerwehrhaus, wo sich 
in kürzester Zeit etwa 20 Kinder einfanden. Nach der Begrüßung 
forderte Martina Brummer die Kinder auf, einen Wunsch oder 
eine Bitte an den lieben Gott zu überlegen und diese auf einen 
Zettel zu schreiben oder zu malen. Den Wunschzettel sollten 
die Kinder dann mit auf die Wanderung nehmen. Bevor die 
Gruppe losmarschierte, sangen sie noch ein gemeinsames 
Lied. Die Strecke führte von Seibersdorf durch die Auen bis 
nach Bergham, wobei natürlich viel Interessantes wie Pflanzen, 
Kräuter, Insekten usw. gesehen und entdeckt wurden und so die 
Gesprächsthemen nicht ausgingen.
In Bergham angekommen, wurden die jungen Wallfahrer sehr 
herzlich von Familie Wagmann empfangen, die bereits ein 
romantisches Lagerfeuer vorbereitet hatte. Martina Brummer 
bat die Kinder, sich um das Feuer zu versammeln und ihre 
Wünsche und Bitten laut vorzutragen.
Anschließend wurden die Zettel ins Feuer geworfen, damit die 
Flammen und die Rauchwolken die Herzensangelegenheiten 
nach oben in den Himmel tragen konnten. Im Anschluss sprach 
die Gruppe ein gemeinsames Gebet und sang zum Abschluss 
noch ein Lied. Danach ging man in den gemütlichen Teil 
über. Die Kinder durften spielen, toben und am Lagerfeuer 
die mitgebrachten Würstl grillen. Alle verbrachten einen 
wunderschönen abwechslungsreichen Abend, der ebenso 
andächtig wie auch unterhaltsam war. Ein herzliches „Vergelts 
Gott“ an Martina Brummer.

Soziales Projekt der Seibersdorfer Firmlinge

Die Seibersdorfer Firmlinge haben sich in ihrer 
Firmvorbereitungszeit lange überlegt mit welchem „Sozialen 
Projekt“ sie sich in der Pfarrei engagieren könnten. Als 
durchsickerte, dass das Seibersdorfer Feuerwehrauto nach 
Rumänien überführt werden sollte, waren sich die sechs 
Firmlinge Ilona Schreibauer, Christian Schwald, Gina Wimmer, 



















28. April Für Evidenzstellung der Conkurrenzrolle    25,--
29. April Für Ausmessung der Kiesgrube      7,--
30. April Funktion des Gemeindedieners    14,--
3. Mai Für Schreibmaterialien    12,75
5. Mai Für Bachräumung      4,40
 Für Verbriefung der Kiesgrube      7,95
7. Mai Für Reparatur im Armen- und Krankenhaus    16,--
10. Mai Für Feuerbeschau    24,--
27. Mai Beitrag zur Adresse an H. Reg.-Präsidenten      8,--
28. Mai Für Schreibmaterialien      1,05
31. Mai Gehalt des Gemeindedieners    14,--
10. Juni An die Armenkasse gegeben  100,--
 Distriktsumlage      -,10
24. Juni Reparaturen im Armen- und Krankenhaus    62,50
30. Juni Gehalt des Gemeindedieners    14,--
1. Juli Gehalt des Bürgermeisters    35,--
 Gehalt des Gemeindeschreibers    62,50
15. Juli An die Armenkasse gegeben  300,--
16. Juli Vermarkung eines Gemeindegrundes      2,50
20. Juli Für Reparatur und Lieferungen zum Armen- und   
 Krankenhaus  121,35
30. Juli Für Anweisungsbuch der Kassiere      1,50
31. Juli Gehalt des Gemeindedieners    14,--
1. Aug. Für Stegmachen zur Überfuhr in Seibersdorf      1,50
3. Aug. Für Anfertigung von Wegzeigern      3.30
21. Aug. Für Anfertigung einer Diensthose des
 Gemeindedieners      2,30
24. Aug. Anstreichen der Feuerspritze    12,--
26. Aug.  Grundsteuer II. Semester      -,96
30. Aug. Holzgeld zum Armen- und Krankenhaus          195,90
1. Sept. Gehalt des Gemeindedieners    14,--
7. Sept. Für Reparatur im Armen- und Krankenhaus      3,30
9. Sept. Grundsteuer II. Semester      -,62
18. Sept. Zum Pensionsverein der Rentamtsgehilfen      -,60
23. Sept. Gehalt des Bürgermeisters    35,--
1. Okt. Gehalt des Gemeindedieners    14,--
2. Okt. Für Regiebauarbeiten im Armen- und Krankenhaus  
     4,32
28. Okt. Zur Glückwunschadresse an H. Regierungsrat      4,--
31.Okt. Gehalt des Gemeindedieners    14,--
1. Nov. Brandassekuranzbeitrag      7,11
18. Nov. Für Feuerbeschau    24,--
 Für amtliche Formularpapiere      9,30
27. Nov. Jahresbeitrag zum landwirtschaftlichen Verein      3,--
29. Nov. Dienstmütze des Gemeindedieners      4,20
30. Nov.  Gehalt des Gemeindedieners    14,--
2. Dez. Reinigen der Feuerspritze      8,--
3. Dez. Stellung der Gemeinderechnung pro 1893    11,--
 Krankenversicherungsrechnung 1893      6,--
12. Dez. Invalidenmarken des Gemeindedieners    10,40
20. Dez. Funktionsbezug des Kassiers    16,--
 Gehalt des Bürgermeisters    48,--
31. Dez. Für Reinigung der Kamine im Armen-
 und Krankenhaus  13,--
 Für Zustellung der Amts- und Gesetzblätter      4,90
 Gehalt des Gemeindeschreibers    62,50
 Abonnementsbeitrag zum Pfarrkirchner Amtsblatt  
     10,30
 Zeitungskonto    23,45
 Reinigen der Straße    10,--
 Gehalt des Gemeindedieners    14,--
 Nachweisung für Porto und Zustellgebühren    12,30
 Gemeindeumlage der Gemeinde und Armenpflege  
       -,19

 Umlage der Gemeinde      -,23
  An das Zollamt Hundegebühren vom Ende des Jahres 
     21,36
 Für Hundezeichen      3,48
 Für Arbeitsbücher      -,92
 An Bindermeister in Strohham    18,50
 Für Tuch eines neuen Mantels des Gemeindedieners  
     20,94
 Arbeitslohn des Mantels      6,60
 Schmiedkonto für Armen- und Krankenhaus    44,64
 Funktionsbezug des Gemeindekrankenkassiers    12,--
 Dem Kassier der Distriktsumlagen      6,--
 Distriktsumlage   671,87
 Für eine neue Ölkanne       2,50
 Für gelieferte Formularien     58,55
 An die Armenkasse gegeben   100,--
 Reparatur im Armen- und Krankenhaus       7,50
 Verköstigung der Hafner       7,74
 Reparatur im Armen- und Krankenhaus       8,05
 Anfertigung einer Kinderbettlade       6,--
 An Gemeinde…. für außerordentliche Arbeiten  
    230,24
             ----------
Summe der Ausgaben:            3.806,21

Abschluß:
Einnahmen 4.710 M 39 Pf
Ausgaben 3.806 M 21 Pf
Aktivrest    904 M 18 Pf

Anerkannt:
Kronwitter Heinrich, Kassier
Gemeindeverwaltung Kirchdorf (mit Stempelabdruck):
Berger, Bürgermeister
Wührer, Gemeindeschreiber

Auszug aus dem Protokoll vom 3. Januar 1895:
Aufgenommen über den Sturz der Gemeindekassa Kirchdorf am 
3. Januar 1895 in Gegenwart des Unterzeichneten.
Im Vollzuge und unter Beachtung der Vorschriften in $ 20 und 
resp. 21 der allerh. Verordnung vom 12. Oktober 1869….. begab 
sich der unterzeichnete Verwaltungsvorstand unter Beiziehung 
des Gemeindebevollmächtigten Johann Strohhammer heute in 
die Wohnung des Kassaverwalters Heinrich Kronwitter und 
nahm in dessen Gegenwart Kassavisitation und Kassasturz in 
folgender Weise vor:

Das sofort vorschriftsmäßig abgeschlossene Kassa-Tagebuch 
weist eine Einnahme von 4.710, M 39 Pf und eine Ausgabe von 
3.806 M 21 Pf , somit einen Aktivrest von 904 M 18 Pf nach. 
Vorgestürzt wurde von dem Kassier 904 M 18 Pf.

Auszüge aus dem Gebühren-Register der Gemeinde 
Kirchdorf von 1894:

Datum Name des Gebührenpflichtigen Gegenstand der   
  Verhandlung
15. Jänner Andreas Birndorfer
 Oekonom in Seibersdorf Vieheinfuhr-Zeugnis
17. Jänner Ludwig Kronwitter
 Bauerssohn von Machendorf,
 z.Zt. in Mühldorf Heimatschein












